
SATZUNG

der Ortsgemeinde £ r ii c h

zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen

nach § 135 a 135 c BauGB

vom 16. Okt. 1998

Aufgrund von § 135 c Baugesetzbuch i.d.f. der Neufassung des Baugesetzbuchs vom

27.08.1997 (BGB1. 1 S. 2141), berichtigt am 16,01.1998 (BGBJ. 15. 137) wird gemäß

Beschluß des Gemeinderates Bruch vom 17. 06. 1998

folgende Satzung ffir die Ortsgemeinde Bruch erlassen:

§1

Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen

Kostenerstattungsbeträge ffir die Durchfiihrung von zugeordneten Ausgleichs- und

Ersatzmaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB) und dieser

Satzung erhoben.

§2

Umfang der erstattungsfiihigen Kosten

(1) Erstattungsfähig sind die Kosten ftr die Durchflihrung von allen Ausgleichs- und

Ersatzmaßnahmen, die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordnet sind.

(2) Die Durchfiffimngskosten umfassen die Kosten ffir

1. den Erwerb bzw. die Pachtzinsen oder/und Nutzungsentschädigungen, wenn die

Grundstücke im Privateigentum verbleiben und die Freilegung der Flächen flur

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,

/2



2 die Äusgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich ihrer Planung.

Fertigstellungs- und Entwicklungspfiege.

Dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestej:en

Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(3) Die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich deren

Durchflhrungsdauer ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans in

Verbindung mit den in der Anlage dargestellten Grundsätzen. Der Bebauungsplan -:anr.

im Einzelfall von den in der Anlage beschriebenen Grundsätzen Abweichungen vorsehea

Dies gilt entsprechend flur Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB,

§3

Ermittlung der erstattungsfiihigen Kosten

Die erstattungsfahigen Kosten werden nacn Gen tatsachhchen Kosten ermittelt

§4

Verteilung der erstattungsflihigen Kosten

Die nach § 2, 3 erstattungsfhigen Kosten werden auf die nach § 9 Abs. 1 a BauGB

zugeordneten Grundstücke nach Maßgabe der zulässigen Grundfläche ( 19 Abs. 2 BauNVO)

verteilt. Ist keine zulässige Grundfläche festaesetz:. wird die überbaubare Grundstücksfiäche
* zugrunde gele. Für sonstige selbständige versiegelbare Flächen gilt die versiegelbare Flache

als überbaubare Grundstücksfiäche.

Änforderung von Vorauszahlungen

Die Gemeinde kann flur Grundstücke, flJr die eme Xostenerstattungspfiicht noch nicht oder

nicht in vollem Umfang entstanden ist, VorauszaHungen bis zur Höhe des voraussich:ichen

Kostenerstattungsbetrages anfordern, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu eRvarten

sind. baulich oder gewerblich genutzt werden dörfen.



§6

Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrages

J).r Kostenerstattungsbetrag wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fallig.

§7

Ablösung

Der Kostenerstattungsbetrag kann auf Antrag abgelöst werden. Der Ablösebetrag bemißt sich

nach der voraussichtlichen Höhe des zu erwartenden endgültigen Erstattungsbetrages.

§8

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. 06. 1998 in Kraft.

16. Okt. 1998‚ den

nde Bruch

n,.!,_
/



Anlage

Anlage zu § 2 Abs. 3 der Satzung der Ortsgemeinde Bruch

zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 135 a - 135 c BauGB

Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

1. Anpflanzung/Aussaat von standortheimischen Gehölzen, Kräutern und Gräsern

11 Anpflanzung von Einzelbäumen

Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstellen der Vegetationstragschicht

nach DIN 18915 und der Pflanzgrube gern. DIN 18916

• Anpflanzung von Hochstammbäumen mit einem Stammumfang der Sortierung 1 8/20

• Verankerung der Bäume und Schutz vor Beschädigungen sowie Sicherung der

Baumscheibe

• fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 4 Jahre

1.2 Anpflanzung von Gehölzen, freiwachsenden Hecken und Waldmänteln

• Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915

• Anpflanzung von Bäumen 1. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 18/20,

Bäumen II. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 16/18, Heistern 150/175 hoch

und zweimal verpflanzten Sträuchern je nach Art in der Sortierung 60/80, 80/100 oder

100/150 hoch

• Je 100 qmje 1 Baum 1. Ordnung, 2 Bäume II. Ordnung, 5 Heister und 40 Sträucher

• Verankerung der Gehölze und Erstellung von Schutzeinrichtungen

• Fertigstellungs- und Entwicldungspflege: 3 Jahre

1.3 Anlage standortgerechter Wälder

• Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915

• Äufforstung mit standortgerechten Arten

• Stück je ha, Pflanzen 3-Sjährig, Höhe 80-120 cm

• Erstellung von Schutzeinrichtungen

• Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre



1 .4 Schaffung von Streuobstwiesen

o Schaffung günstiger \Vachstumsbedincunaeri durch Bodenvcrbereitunu nach DT 1

Änpfianzuna von Obstbaumhochstämmen und Befestigunu der Bäume

• je 100 qm ein Obstbaum der Sortierung 10 1

• Einsaat Gras-/räutermischung

• Erstellung von Schutzeinrichtungen

• Fertigstellungs- und Entwickiunuspfie%e. 5 Jahre

1.5 Anlage von naturnahen Wiesen und Krautsäumen

• Schaffung günstiger Wachsrumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DU 1 SO 15

• Einsaat von Wiesengräsern und -kräutern. möglichst aus autochtonem Saatgut

o Fertiste1lungs- und Entwick1ungspfiee: 3 Jahre

2. Schaffung und Renaturierung von Wasserflächen

2. 1 Herstellung von Stillgewässern

Äushub und Einbau bzw. Abfuhr des anstehenden Bodens

ggf. Äbdichtung des Untergrundes

Anpflanzung standortheimischer Pflanzen

FenigsteHungs- und Entwick1unspflege: 3 Jahre

2.2 Renaturieaing von Still- und Fließgewassern

• Offenlegung und Rückbau von techieischen Ufer- und Sohlbefestigungen

• Gestaltung der Ufer und Einbau naturhcher Baustoffe unter Berücksichtigung inuenicur

biologischer Vorgaben

• Anpflanzung standonheimischer Pflanzen

o Entschlammung

• Fertigstellungs- und EntwickJunaspflee: 3 Jahre



. Berünung von bauhchen Anlagen

3. 1 fassadenbegrünung

Anpflanzung von selbstklirnmenden Pflanzen

Anbringung von Kletrerhulfen und Pflannz vnn Schling- und K1eterpflanzen

• eine Pflanze e 2 lfm.

• Feniste1lungs- und EntwickIunspflece. 2 Jahre

3.2 Dachbegrünung

• intensive Begrünung von Dachilächen

extensive Begrünung von Dachflächen

• Fe,rtigstellungs- und Entwick1unspflee: 3 Jahre

4. Entsiegelung und Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung

4. 1 Entsiegelun befestigter Flächen

• Äusbau und Äbftihr wassenindurch1ässier Beiae

• Aufreißen wasserdurchlässiger LTnterbauschchten

• Einbau wasserdurchlässiger Deckschichzen

• Fertiste1lungs- und Entwicklunspflee: 1 Jahr

4,2 Maßnahmen zur Gmndwasseranreicherunz

• Schafting von Gräben und Mulden zur Recenwasserversickerung

• Rückbau/Anstau von Entwässerungsgraben. ersch1ießen von Drainagen

• fertistel1ungs- und Entwicklunspflee: 1 Jahr



5. I\Jaßnahrnen zur Extensivierun%

51 Umwand1un von Äckcr bzv:. irnensvem Oniniand in Acker- und crun1andbracke

• Nutzunisaufgabe

• fenigstelluncs- und Entwickiunspfleue 1 Jahr

5.2 Umwandlung von Äcker in Ruderaldur

• ggf. Äbtragen und Äbtransport des Oberbodens

• fenisteI1ungs- und Entwicklungsofiege 1 Jahr

5.3 Umwandlung von Äcker in extensiv aenutztes GnJnland

• Bodenvorbereitung ggfÄbtraen und Abtransport des Oberbodens

• Einsaat von Wiesengräsern und Kräutern

• Fertigstellungs- und Entwicklungspfleae: 5 Jahre

5.4 Umwandlung von intensivem Gndnland in extensiv genutztes Grünland

• Nutzungsreduzierung

• Äushagerung durch Mahd und Verwertung oder Abtransport des Mähguts

• bei Feuchtgrünland Rückbau von Entwässewngsmaßnahmen

• Fertigstellungs- und Entwicbdunspfieae 5 Jahre


